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1. Einleitung 
 

Auf der Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie wurde der von den Verkehrsanlagen ausge-

hende Lärm im Jahr 2008 für die Landeshauptstadt Dresden kartiert1 und auf dieser Grundlage 

ein Masterplan Lärmminderung2 erstellt. Auf Grund des seinerzeitigen Bearbeitungsstandes des 

Eisenbahn-Bundsamtes, welches für die Kartierung der von den Haupteisenbahnstrecken verur-

sachten Lärmimmissionen verantwortlich zeichnete, konnte das Thema Eisenbahnlärm im Mas-

terplan Lärmminderung noch nicht aufgegriffen werden. Zwischenzeitlich (seit dem 2. Quartal 

2010) liegen die Ergebnisse der Kartierung des Eisenbahn-Bundsamtes vor3. 

 

Der nachfolgende Ergänzungsbericht zum Masterplan Lärmminderung beinhaltet die ergänzende 

Auswertung der Kartierung des Eisenbahn-Bundesamtes sowie die Ableitung von Vorschlägen 

zur Berücksichtigung im Masterplan Lärmminderung. 

 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes, welches den Ballungsraum Dresden beinhaltet, ist 

in Abbildung 1 dargestellt. 

 

2. Umfang und Ergebnisse der Lärmkartierung 
2.1 Umfang der Kartierung 

 

Durch das Eisenbahn-Bundesamt wurden innerhalb des Ballungsraumes sämtliche Schienenwe-

ge von Eisenbahnen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz kartiert. Dabei ist zu beachten, 

dass der Ballungsraum gemäß der Lärmkartierung anders definiert ist als im umgangssprachli-

chen Gebrauch (siehe Abbildung 1). Da sich auf dem Territorium der Landeshauptstadt Dresden 

keine Haupteisenbahnstrecken im Sinne der EG-Umgebungslärmrichtlinie und des Bundes-

Immissionsschutzgesetztes4 befinden, die außerhalb des gesondert festgelegten Ballungsraumes 

liegen, beziehen sich alle Auswertungen auf den Ballungsraum bzw. auf Teile desselben. 

 

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für einzelne Streckenabschnitte außerhalb der Grenzen 

des Ballungsraumes trotz wahrscheinlicher Betroffenheiten keine Kartierung vorliegt. 

                                                      
1  Lärmkartierung 2007 nach EG-Umgebungslärmrichtlinie für den Ballungsraum Dresden und die Umgebung von  
 Hauptverkehrsstraßen auf dem Territorium der Landeshauptstadt Dresden 
 Landeshauptstadt Dresden, Geschäftsbereich Wirtschaft, Umweltamt, 2008 
2  Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt: Masterplan Lärmminderung 
 Mit Beschluss Nr. V 3054-UK60-09 des Ausschusses für Umwelt und Kommunalwirtschaft 
 erarbeitet im Auftrag des Umweltamtes durch Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden 
3  Siehe http://laermkartierung.eisenbahn-bundesamt.de/ 
4  mit einem Verkehrsaufkommen von über 60 000 Zügen pro Jahr [§ 47c (1) BImSchG] 
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Kartiert wurden folgende Streckenabschnitte im Ballungsraum: 

 

o Strecke 6248 Dresden-Friedrichstadt – Elsterwerda  

o Strecke 6240 Schöna Grenze – Dresden-Neustadt  

o Strecke 6363 Leipzig Hauptbahnhof – Dresden-Neustadt 

o Strecke 6212 Görlitz – Dresden-Neustadt  

o Strecke 6258 Dresden Hbf – Abzw. Werdau 

o Strecke 6606 Dresden-Klotzsche – Königsbrück 

o Strecke 6607 Dresden-Klotzsche – Dresden Flughafen 

 

2.2 Ausgewählte Ergebnisse der Kartierung 
 

Für die Bewertung der Auswirkungen des Lärms auf die Bevölkerung sind gemäß Verordnung 

über die Lärmkartierung (34. BImSchV) die Lärmindizes LDEN (Tag-Abend-Nacht-Index als gemit-

telter Wert für die verschiedenen Zeiträume des ganzen Tages)5 und LNight (gesonderter Nachtin-

dex für den Zeitraum 22:00 bis 06:00 Uhr) heranzuziehen. Als betroffen gelten dabei vorrangig 

diejenigen Wohngebäude (bzw. die darin lebenden Einwohner), welche einen Fassadenpegel 

aufweisen von 

 

o tagsüber einem LDEN von mehr als 65 dB(A) bzw.  

o nachts einem LNight von mehr als 55 dB(A)6. 

 

Die nachfolgenden Grafiken geben das Ergebnis der Betroffenheitsstatistiken gemäß der Lärm-

kartierung des Eisenbahn-Bundesamtes wieder. 

 
Grafik:  Betroffenheiten durch die Lärmquelle Eisenbahn 

 (bitte beachten: tagsüber sind Personen im Bereich bis 55 dB(A) nicht aufgeführt) 
 

                                                      
5  wobei die Abendzeit (18:00 Uhr bis 22:00 Uhr) mit 5 dB(A) und die Nachtzeit (zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr)  
 mit 10 dB(A) beaufschlagt wird 
6  vgl. Freistaat Sachsen; Hinweise für die Lärmaktionsplanung – Informationsbroschüre der Städte und Gemeinden,  
 Dresden 2008, S . 15 
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Aus der Grafik wird deutlich, dass die deutlich höheren Betroffenheiten in den Nachtstunden vor-

handen sind. Während tagsüber nur ca. 2.500 Personen von Lärmpegeln > 65 dB(A) betroffen 

werden, sind nachts ca. 5.500 Personen mit Lärmpegeln oberhalb von 55 dB(A) belastet.  

 

Darüber hinaus wurde die Auswertung der Betroffenenzahlen nach den Verursachern (siehe Mas-

terplan, Grafik auf Seite 5) nochmals ergänzt durch die Quelle Eisenbahnlärm.  

 
Grafik: Betroffenheiten nach Verursacher 
 

Erkennbar ist, dass durch Lärm von Eisenbahnen tagsüber vergleichsweise wenige Bürger betrof-

fen sind, nachts aber annähernd Betroffenheitswerte erreicht werden, wie durch die Straßenbahn. 

Absolut dominierende Geräuschquelle bleibt jedoch der Kraftfahrzeugverkehr. Wegen der höhe-

ren Betroffenheiten im Nachtzeitraum werden die nachfolgenden Auswertungen hierfür vorge-

nommen. 

 

Die räumliche Verteilung der Lärmbelastungen nachts kann aus Abbildung 2 entnommen wer-

den. Hierbei wurden lediglich drei Pegelklassen dargestellt. Im Bereich zwischen 45 und 55 dB(A) 

werden die zuvor benannten Schwellenwerte zwar nicht überschritten, jedoch kann von deutli-

chen Lärmbelästigungen ausgegangen werden. Oberhalb von 55 dB(A) werden die Schwellen-

werte überschritten, nochmals gesondert dargestellt wurde der Bereich mit Belastungen > 65 

dB(A) mit besonders hohen Überschreitungen. Die Abbildung stellt also zusammenfassend den 

Bereich dar, in welchem mit hoher Wahrscheinlichkeit Belästigungen durch Eisenbahnlärm bzw. 

eine deutliche Überschreitung der Pegelwerte von 55 dB(A) nachts zu erwarten sind. 
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3. Vertiefende Auswertung der Kartierungsergebnisse 
3.1 Vorbemerkungen 

 

Die Kartierung des Eisenbahn-Bundesamtes liegt in Form von Schallimmissionsplänen vor sowie 

in einer auf den Ballungsraum bezogenen generalisierten Auswertung der Betroffenheiten, welche 

als Grundlage für die vorstehenden Grafiken herangezogen wurde. Diese Betrachtungsebene 

reicht dafür aus, die Bedeutung des von Eisenbahnen ausgehenden Lärms generell zu erfassen, 

jedoch nicht, um wirksame Ansatzpunkte für die Lärmminderung aufzuzeigen. Deshalb werden in 

den nachfolgenden Ausführungen die Ergebnisse der Kartierung weiter vertieft. Dafür wird das 

Eisenbahnnetz in verschiedene Teilabschnitte unterteilt und ein Belastungsindex, welcher die Hö-

he des Schalleintrages sowie die Anzahl der Betroffenen miteinander kombiniert, entwickelt. Auf 

dieser Grundlage ist es möglich, räumliche Schwerpunkte der Betroffenheiten besser abzugren-

zen und Handlungsschwerpunkte aufzuzeigen. 

 

3.2 Ermittlung des Betroffenen-Index 
3.2.1 Grundlagen 

Gemäß den bereits für den Straßen- und Straßenbahnverkehr vorgenommenen Berechnungen 

wird nachfolgend ausschließlich der Index für den Nachtbereich ermittelt. Dabei werden die Höhe 

der Überschreitung der Auslöseschwellen der Lärmaktionsplanung und die Anzahl der betroffe-

nen Einwohner miteinander in Bezug gesetzt. Der Betroffenen-Index BI für den Nachtzeitraum 

wird folgendermaßen berechnet: 

 

BI = [LNight – 55 dB(A)] * Anzahl Einwohner 
 

Für die räumliche Zuordnung des Betroffenen-Index wird das Eisenbahnnetz in Teilabschnitte un-

tergliedert, die sich an den Haltepunkten und der Bebauung entlang der Eisenbahnstrecken orien-

tieren. 

 

3.2.2 Betroffenen-Index der Streckenabschnitte 
Die Ergebnisse der Berechnung des Betroffenen-Index BI sind in der nachfolgenden Tabelle 1 

enthalten und in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Die Auswertung des Indexes und seine Wichtung mit der Länge ergibt sehr unterschiedliche Be-

troffenheiten. Mit großem Abstand reicht der betrachtete Abschnitt in Strehlen mit einem Betroffe-

nenindex von über 1.800 heraus. Dies liegt insbesondere an den hohen Betroffenenzahlen in den 

Schallpegelklassen 55 bis 60 und 60 bis 65 dB(A). Besonders hohe Einzelpegel spielen in Streh-

len eher eine untergeordnete Rolle. 
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Strecke 6248 Dresden-Friedrichstadt - Elsterwerda; 

o Ortsdurchfahrt Dresden-Cotta (km 1,6 - km 2,6),  

o Ortsdurchfahrt Dresden-Kemnitz (km 2,8 - km 3,7),  

o Ortsdurchfahrten Dresden-Stetzsch und Dresden-Cossebaude (km 3,8 - km 7,2) und 

o Ortsdurchfahrt Dresden-Niederwartha (km 8,1 - km 8,9) sowie 

 

Strecke 6240, Dresden - Schöna Grenze; 

o Ortsdurchfahrt Dresden Hbf - Dresden-Strehlen (km 58,5 - km 62,1) und 

o Ortsdurchfahrten Dresden-Dobritz und Dresden-Niedersedlitz (km 53,7 - km 56,4) (in Pla-

nung). 

 

Mit Ausnahme der Abschnitte zwischen den Eisenbahnüberführungen Franz-Liszt-Straße und 

Oskarstraße in Strehlen und zwischen dem Niedersedlitzer Flutgraben und dem Lockwitzbach in 

Niedersedlitz, auf welchen südlich der Gleisanlagen auch aktiver Schallschutz realisiert wurde 

bzw. realisiert werden soll, sowie eines Teilabschnittes der Ausbaustrecke Leipzig – Dresden zwi-

schen den Eisenbahnüberführungen Johann-Meyer-Straße und Bischofsplatz, wo auf der süd-

westlichen Seite der Bahnanlage eine Schallschutzwand festgesetzt und mittlerweile errichtet 

worden ist, wurden an den anderen Streckenabschnitten ausschließlich passive Maßnahmen 

durchgeführt bzw. Ansprüche auf eine Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen an den bauli-

chen Anlagen zuerkannt.  

 

4. Ansatzpunkte für die Lärmminderung 
4.1 Möglichkeiten der Lärmminderung an Eisenbahnstrecken 

 

Anders als beim Straßenverkehr8 sind vom Gesetzgeber Eingriffe in den Eisenbahnverkehr9 zum 

Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm nicht vorgesehen. Damit kommen für den Schallschutz 

und die Lärmminderung - abgesehen von den nur langfristig wirkenden Maßnahmen der DB AG 

am Güterwagenpark10 - praktisch nur Maßnahmen an der Bahnanlage, in der Regel die Errich-

tung von Schallschutzwänden, und der Einbau von Schallschutzfenstern, kombiniert mit schallge-

dämmten Lüftungselementen, infrage. Bei einem positiven Abschluss der noch laufenden Erpro-

bung wird künftig der Einbau von Schienenwegdämpfern als zusätzliches Element des aktiven 

Schallschutzes zur Verfügung stehen11. 

 

                                                      
8  § 45 StVO 
9  z. B. Geschwindigkeits- und Tonnagebeschränkungen 
10  insbesondere am Bremssystem, um ein Aufrauen der Räder und Schienen zu verhindern 
11  Die mit Kunststoff ummantelten und in kurzem Abstand beiderseits am Schienensteg montierten Resonanzkörper sollen  
 Gleisschwingungen und Rollgeräusche reduzieren. Im Elbtal (Sächsische Schweiz) wird gegenwärtig eine  
 Referenzstrecke damit ausgerüstet. 
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Diese Lärmschutzmaßnahmen können im Rahmen der Lärmvorsorge nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz12 beim Neubau oder der wesentlichen Änderung eines öffentlichen 

Schienenweges angeordnet oder im Rahmen der Lärmsanierung auf der Basis haushaltrechtli-

cher Regelungen des Bundes gewährt werden. Im Fall des Neubaus oder der wesentlichen Ände-

rung eines öffentlichen Schienenweges werden die Ansprüche der Betroffenen auf derartige 

Maßnahmen im Planfeststellungsverfahren dem Grunde nach geregelt. Dies gilt jedoch nur für 

Gebäude, für die die Geräuschbelastung infolge des Streckenausbaus zunimmt. Für die auf dem 

Territorium der Landeshauptstadt Dresden liegenden Abschnitte der Ausbaustrecke Leipzig – 

Dresden und des Bauvorhabens S-Bahn Pirna – Dresden wurden Ansprüche auf Entschädigung 

für Schallschutzmaßnahmen anerkannt, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden 

Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms auf von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in 

der Nacht erhöht worden ist13. 

 

Handelt es sich um Bestandsstrecken oder ist das Planfeststellungsverfahren bereits unanfecht-

bar geworden, kommt zur Minderung der Lärmbelastung nur eine Lärmsanierung in Betracht. 

Dies setzt eine Aufnahme der Strecke in das Lärmsanierungsprogramm des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) voraus. Das Programm verfolgt das Ziel, auf frei-

williger Basis Lärmkonflikte im Streckennetz der Eisenbahnen des Bundes zu begrenzen bzw. zu 

verringern und damit Anwohner insbesondere im Nachtzeitraum vor Schienenverkehrslärm zu 

schützen. 

 

Anhand der Zahl betroffener Personen, dem vorhandenen Emissionspegel, dem Beurteilungspe-

gel14 im Nachtzeitraum sowie der Anzahl und Länge einzelner Sanierungsbereiche werden Dring-

lichkeitslisten erstellt. Dafür sind die Sanierungsgrenzwerte der „Richtlinie für die Förderung von 

Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bun-

des“15 maßgeblich. Sie betragen für Wohngebiete 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht. 

 

                                                      
12  §§ 41 - 43 
13  § 1 Abs. 2 Verkehrslärmschutzverordnung 
14   Beurteilungspegel und Lärmindizes sind nicht unmittelbar vergleichbar. Der Pegelwert des Nacht-Lärmindex ist in der  
 Regel höher als der Beurteilungspegel für den Nachtzeitraum, da er anders als der Beurteilungspegel den sogenannten  
 Schienenbonus von 5 dB(A) nicht berücksichtigt.  
15  Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der  
 Eisenbahnen des Bundes, Verkehrsblatt 6/2005 
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4.2 Betrachtung der Einzelabschnitte 
4.2.1 Strehlen 

Da das Bauvorhaben S-Bahn Pirna - Dresden rechtlich als Wiedereinrichtung einer viergleiseigen 

Bahnanlage, die infolge von Reparationsleistungen zwischenzeitlich teilweise abgebaut war, be-

wertet worden ist, wurden Ansprüche auf Schallschutzmaßnahmen nur anerkannt, wenn durch 

gegenüber dem Ursprungszustand abweichende Gleislagen zu einer Mehrbelastung geführt ha-

ben. Dies war zwischen dem Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Niedersedlitz nicht der Fall. Weil 

aber im Abschnitt Strehlen die für die Lärmsanierung maßgeblichen Sanierungsgrenzwerte teil-

weise erheblich überschritten wurden, wurde hier im Nachgang zum Streckenausbau durch die 

DB AB eine Lärmsanierung durchgeführt. Dazu wurde auf der Südseite der Bahnanlage zwischen 

den Eisenbahnüberführungen Franz-Liszt-Straße und Oskarstraße eine Schallschutzwand errich-

tet. Im Übrigen wurde der Einbau von Schallschutzfenstern vorgenommen. 

 

Da der Abschnitt bereits saniert ist, werden keine Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

4.2.2 Niedersedlitz 
Auch im Abschnitt Niedersedlitz werden die für die Lärmsanierung maßgeblichen Sanierungs-

grenzwerte teilweise erheblich überschritten. Aus diesem Grund wird durch die DB AG gegenwär-

tig die Lärmsanierung vorbereitet. Nach Abschluss des Planverfahrens ist auf der Südseite der 

Bahnanlage die Errichtung einer Schallschutzwand zum Schutz der Wohnbebauung an der Bis-

marckstraße vorgesehen. Darüber hinaus ist der Einbau von Schallschutzfenstern beabsichtigt. 

 

Da weitergehende Maßnahmen nicht infrage kommen, werden keine Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

4.2.3 Neustadt 
Der Planungsabschnitt Dresden-Neustadt der Strecke 6363 Leipzig - Dresden ist bereits in die 

Liste der Planungsabschnitte des Sanierungsbedarfes aufgenommen worden. Der Sanierungsab-

schnitt, der insgesamt von Niederau bis Dresden-Neustadt reicht, hat jedoch im bundesweiten 

Vergleich eine niedrige Prioritätenzahl. 

 

Der Lärmminderungsplan Hechtviertel16 sieht beidseits dieser Strecke Lärmschutzwände vor. Die 

darauf gegründeten Forderungen der Landeshauptstadt Dresden wurden allerdings im Planfest-

stellungsverfahren für die Ausbaustrecke Leipzig - Dresden mit Ausnahme der nunmehr errichte-

ten Wand zwischen den Eisenbahnüberführungen Johann-Meyer-Straße und Bischofsplatz zu 

Gunsten von passiven Maßnahmen zurückgewiesen. Den Eigentümern einer Vielzahl von Ge-

bäuden, z. B. an der Gutschmidstraße und der Johann-Meyer-Straße wurde dem Grunde nach 

ein Anspruch auf Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen an den baulichen Anlagen zuge-

sprochen. 

                                                      
16  Lärmminderungsplan für das Sanierungsgebiet Hechtviertel  
 im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt 
 Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und –systeme Dresden, 2001 
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Für die Strecke 6212 Dresden - Görlitz sehen der Lärmminderungsplan Hechtviertel und der Ent-

wurf des Teilgebiets-Lärmaktionsplan Äußere Neustadt17 beidseitig die Errichtung von Schall-

schutzwänden vor. Bisher wurde die Strecke nicht in die Liste der Planungsabschnitte des Sanie-

rungsbedarfes aufgenommen. Längerfristig ist der dreigleisige Ausbau der Strecke geplant. Dar-

über hinaus sieht das Verkehrskonzept der Landeshauptstadt Dresden18 die Errichtung eines 

neuen S-Bahn-Haltepunktes am Olbrichtplatz vor. In wiefern diese Planung Einfluss auf die Lärm-

sanierung oder Lärmvorsorge in diesem Streckenabschnitt haben kann, ist derzeit nicht bekannt. 

Soweit eine Lärmsanierung in absehbarer Zeit nicht infrage kommt, sind die Maßnahmen der ge-

nannten Pläne bei den Planungen für den Streckenausbau zu berücksichtigen. 

 

4.2.4 Hauptbahnhof 
In diesem Abschnitt mit dem Dresdner Hauptbahnhof im Zentrum überlagern sich mehrere Plan-

verfahren. Der Bahnhof selbst war Gegenstand der Planungen für die Bauvorhaben S-Bahn Pirna 

- Dresden und Dresden-Hauptbahnhof Südhalle. In beiden Verfahren wurde den Eigentümern 

hochbelasteter Wohngebäude südwestlich des Bahnhofes dem Grunde nach ein Anspruch auf 

Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen an den baulichen Anlagen zugesprochen. 

 

Für die Gebäude zwischen dem Hauptbahnhof und dem Abschnitt Strehlen wurden seitens der 

DB AG die Kriterien für die Lärmsanierung geprüft. Eine Überschreitung der Sanierungsgrenzwer-

te wurde an den Wohngebäuden nicht festgestellt. Dies bestätigen die Ergebnisse der Lärmkartie-

rung nach der EG-Umgebungslärmrichtlinie. 

 

Da weitergehende Maßnahmen nicht infrage kommen, werden keine Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

4.2.5 Kemnitz 
Für den gesamten Abschnitt wurden durch die DB AG Lärmsanierungsmaßnahmen durchgeführt. 

Es erfolgte der Einbau von Schallschutzfenstern. Da weitergehende Maßnahmen nicht infrage 

kommen, werden keine Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

4.2.6 Mitte 
Zum Abschnitt Mitte gehören ein Teil der Ausbaustrecke Leipzig - Dresden und die Gleisdreiecke 

in Richtung Dresden-Plauen (Strecke 6258) und Dresden-Friedrichstadt (Strecke 6248). Den Ei-

gentümern hoch belasteter Wohngebäude entlang der Ausbaustrecke wurde dem Grunde nach 

ein Anspruch auf Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen an den baulichen Anlagen zuge-

sprochen. Da weitergehende Maßnahmen nicht infrage kommen, werden keine Maßnahmen vor-

geschlagen. 

 

                                                      
17  Teilgebiets-Lärmaktionsplan Äußere Neustadt, Entwurf 
 im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt 
 Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH Dresden/Frankfurt, 2010 
18  Verkehrskonzept der Landeshauptstadt Dresden, Stand 1994 
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4.2.7 Pieschen 
Der Planungsabschnitt Dresden-Pieschen der Strecke 6363 Leipzig - Dresden ist bereits in die 

Liste der Planungsabschnitte des Sanierungsbedarfes aufgenommen worden. Der Sanierungsab-

schnitt, der insgesamt von Niederau bis Dresden-Neustadt reicht, hat jedoch im bundesweiten 

Vergleich eine niedrige Prioritätenzahl. 

 

Im Planverfahren für die Ausbaustrecke wurde den Eigentümern von 66 hochbelasteten Gebäu-

den, z. B. an der Riesaer Straße und der Rehefelder Straße, dem Grunde nach ein Anspruch auf 

Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen an den baulichen Anlagen zugesprochen. 

 

Da weitergehende Maßnahmen nicht infrage kommen, werden keine Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

4.2.8 Friedrichstadt 
Die Bahnstrecke nach Elsterwerda (Strecke 6248) und die Anlagen des Güterbahnhofes grenzen 

an das Plangebiet des Teilgebiets-Lärmaktionsplanes Friedrichstadt19. Aufgrund der Breite der 

Bahnanlage und des Abstandes der Wohnbebauung wären hier Lärmschutzwände praktisch un-

wirksam. Aufgrund der vergleichsweise geringen Lärmbetroffenheit besteht für die Strecke keine 

Aussicht in das Lärmsanierungsprogramm des BMVBS aufgenommen zu werden. Der Teilge-

biets-Lärmaktionsplanes Friedrichstadt sieht deshalb keine Maßnahmen gegen die Lärmbelas-

tung des Eisenbahnverkehrs vor. 

 

Der Güterbahnhof Friedrichstadt war selbst nicht Gegenstand der Kartierung. Jedoch wurde er als 

Quelle von Lärmbelastungen im Rahmen der Anhörung zum Teilgebiets-Lärmaktionsplan Fried-

richstadt durch die Bürger thematisiert. Derzeit steht der Güterbahnhof hinsichtlich seiner per-

spektivischen Bedeutung in der Diskussion. Ob und welche Konsequenzen sich daraus für die 

Lärmminderung ergeben, kann derzeit nicht eingeschätzt werden, zumal offizielle Verlautbarun-

gen der DB AG nicht bekannt sind. 

 

Auf Grund der räumlichen und topografischen Gegebenheiten ist ein wirksamer aktiver Lärm-

schutz gegenüber dem Gelände des Güterbahnhofs nicht möglich. 

 

4.2.9 Reick 
Aufgrund der großen Abstände der Wohnbebauung von der Bahnanlage besteht nur eine geringe 

Lärmbetroffenheit und damit keine Chance für die Teilnahme am Lärmsanierungsprogramm. Es 

werden keine Maßnahmen vorgeschlagen.  

 

                                                      
19  Teilgebiets-Lärmaktionsplan Dresden Friedrichstadt, Entwurf 
 im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt 
 Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und –systeme Dresden, 2010 
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4.2.10 Plauen 
Die Lärmbetroffenheit ist vergleichsweise gering. Es kann abgeschätzt werden, dass lediglich für 

cirka 10 Betroffene die Lärmsanierungsgrenzwerte überschritten werden. Es bestehen praktisch 

keine Aussichten auf eine Lärmsanierung in absehbarer Zeit. Die Lösung der Lärmkonflikte ist im 

Rahmen der beabsichtigten Aufstellung des Teilgebiets-Lärmaktionsplanes Südvorstadt-

West/Plauen-Nord (als Maßnahme des Masterplans Lärmminderung) oder des vorgesehenen 

Streckenausbaus, der allerdings zeitlich nicht absehbar ist, anzustreben. 

 

4.2.11 Industriegelände, Klotzsche und Weixdorf 
Für die Abschnitte Industriegelände, Klotzsche und Weixdorf wurde die geringste Lärmbetroffen-

heit ermittelt. Die Kriterien für das Lärmsanierungsprogramm werden nicht erfüllt. Es werden kei-

ne Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

5. Fazit 
 

Für eine Lärmminderung an den bestehenden Eisenbahnstrecken steht gegenwärtig nur das 

Lärmsanierungsprogramm des BMVBS zur Verfügung. Kommt es zu einer Lärmsanierung werden 

häufig passive Schallschutzmaßnahmen durchgeführt, die zwar eine Verringerung der Belastung 

in den Aufenthaltsräumen bewirken, den Außenraum jedoch ungeschützt lassen. Eine Konse-

quenz ist auch, dass sich derart sanierte Abschnitte nicht in der Lärmkartierung niederschlagen. 

 

Im Ballungsraum Dresden sind die meisten Abschnitte mit hoher Lärmbetroffenheit entweder be-

reits saniert, oder für sie sind im Rahmen der Lärmvorsorge beim Streckenausbau Schallschutz-

maßnahmen vorgesehen bzw. bereits realisiert. Im Übrigen erfolgt eine Auseinandersetzung mit 

der jeweiligen Situation in Lärmminderungs- oder Teilgebiets-Lärmaktionsplänen. Auf der Ebene 

des Masterplanes Lärmminderung sind daher derzeit keine realistischen Maßnahmen zur weite-

ren Lärmminderung abzuleiten. 

 

Explizit hingewiesen wird jedoch auf die weiterführenden Bemühungen des Bundes im Rahmen 

des Konjunkturprogramms II. Hier sollten an einer Reihe von Maßnahmen aus dem Lärmsanie-

rungsprogramm innovative Ansätze zur Lärmminderung an Eisenbahnstrecken entwickelt und er-

probt werden. Eine Evaluierung dieser Maßnahmen steht aber noch aus. Es ist derzeit nicht aus-

zuschließen, dass die Erfahrungen aus den innovativen Ansätzen in die anstehende Fortschrei-

bung des Programms zur Lärmsanierung an den Eisenbahnstrecken des Bundes einfließen und 

sich daraus neue Relevanzen auch für die Bemühungen der Lärmminderung an den Eisenbahn-

strecken in Dresden ergeben. Erste diesbezügliche Erkenntnisse werden voraussichtlich bereits 

in die erste Fortschreibung des Masterplanes Lärmminderung einfließen können, die gemäß den 

beschlossenen Festlegungen 2013 zu erfolgen hat. 
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